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Entsorgungsmerkblatt 

 
Vermeiden – Vermindern - Verwerten  

  

 

 

Hier finden Sie alle Informationen rund ums Wiederverwerten und Entsorgen. 

Gilt nur für Privathaushalte. Das Gewerbe ist gemäss Umweltschutzgesetzgebung ver-

pflichtet, den betriebsspezifischen Abfall selbst zu entsorgen.  

Die Abfuhren beginnen um 7.00 Uhr. Stellen Sie die Abfälle kurz vorher bereit. 

Frühestens am Vorabend.  

 

 Name Beschreibung  Kosten 

 

 

Haushalt-

kehricht 

Als Hauskehricht gilt 

brennbares Material, 

welches in den zugelas-

senen Kehrichtsäcken 

oder  

-containern der KELSAG 

Platz hat und nicht einer 

Separatsammlung zu-

geführt werden kann. 

 

Entsorgungstag: 

Donnerstag 

 

Gebühren- 

pflichtig 

 

 

Kleinsperrgut 

brennbar 

Als brennbares Klein-

sperrgut gilt Abfall, wel-

cher im Kehrichtsack 

oder -container nicht 

Platz hat und die Masse 

von 150x60x60 cm und 

25 kg nicht überschrei-

tet 

 

Entsorgung mit 

dem  

Hauskehricht 

 

Gebühren-

pflichtig 

 

Mit Marken 

versehen 

 

  

Grobsperrgut 

brennbar 

Brennbares Grobsperr-

gut, welches grösser ist 

als 150x60x60 cm und 

15 kg. 

 

Entsorgung in den 

Entsorgungscentern 

 

Gebühren-

pflichtig 

  

Metallabfuhr 

 

Jede Art von Metallen 

ohne Fremdmaterial. 

 

Entsorgung in den 

Entsorgungscentern 

 

Gebührenfrei 

  

Häckseldienst 

 

Baum- und Strauch-

schnitt (Äste bis 10 cm 

Durchmesser) 

 

 

 

 

 

 

 

Häckselgut kann auf 

dem Schlachthauspark-

platz gratis abgeholt 

werden (solange Vorrat) 

 

3 mal pro Jahr auf 

Voranmeldung. 

Daten siehe Abfall-

kalender. 

Unangemeldete 

Haushalte können 

nicht bedient wer-

den. Max. Häcksel-

dauer 40 Min. 

 

10 Minuten 

gratis, jede 

weitere, an-

gebrochene 

Viertelstunde 

CHF 50.00. 
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 Name Beschreibung  Kosten 

  

Grüngut 

 

Im Auftrag der Stadt Lau-

fen organisiert die KELSAG 

ab 13. April 2026 eine 

Haus-zu- Haus Sammlung 

von Grüngut aus den 

Haushalten in Laufen. Die 

KELSAG ist der Hauptan-

sprechpartner für die Ein-

wohnenden.  

Die Sammelcontainer müs-

sen einmalig bei der 

KELSAG bezogen werden. 

Das Grüngut wird nach 

Gewicht abgerechnet. 

Nutzen Sie den Häcksel-

dienst für Baum- +Strauch-

schnitt. 

Die Sammelstelle im Birs-

park wird per 13. April 

2026 aufgehoben. 

 

Entsorgungstag: 

montags gem. Ent-

sorgungskalender. 
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 Name Beschreibung  Kosten 

  

Papier 

 

Papier muss separat gebündelt 

bereitgestellt werden. Es werden 

keine mit Papier gefüllten Trag-

taschen oder Schachteln mitge-

nommen. 

 

Daten siehe 

Abfallkalen-

der 

 

Gebührenfrei 

  

Karton 

  

Sammelstelle 

im Entsor-

gungscenter 

an der Gü-

terstrasse 25. 

 

Gebühren-

pflichtig 

Was gehört weder zum Papier noch zum Karton: 

Beschichtetes Geschenkpapier, Blumenpapier, Etiketten, Fototaschen, Haushaltspa-

pier, Papiertaschentücher, Papierwindeln, Tiefkühlverpackungen, Waschmittelverpa-

ckungen sowie alle Fremdmaterialien, wie z.B. Plastik, Holz, Lebensmittel usw. 

 

 

PET-

Flaschen 

  

Rückgabe an 

die Verkaufs-

stellen 

 

Gebührenfrei 

  

Kunststoff-

abfall 

 

Folien aller Art, Plastikflaschen 

(keine PET-Getränkeflaschen), 

Verpackungen aus Verbundstof-

fen, Pflegeartikelverpackun-

gen: Kosmetikdosen, Tuben, 

Duschmittel, Shampooflaschen, 

Seifenspender, Nachfüllbeutel, 

Kunststoffbehälter: Eimer, Kes-

sel, Becken, Blumentöpfe, 

Transport- und Frischhaltebo-

xen. 

 

Entsorgung 

im Kunst-

stoff-

Sammelsack. 

 

Gebühren-

pflichtig 

  

Tetra Pak 

(Getränke-

kartons) 

 

Getränkekartons bestehen zu 

rund 75% aus Zellstoff (dem 

nachwachsenden Rohstoff Holz), 

der in der Kartonindustrie als 

Sekundärrohstoff sehr gefragt 

ist. Ein durchschnittlicher Ge-

tränkekarton setzt sich aus fol-

genden Materialien zusammen: 

Karton: ca. 75%, Polyethylen: 

ca. 21%, Aluminiumfolie: ca. 

4% 

 

Entsorgung 

im Kunst-

stoff-

Sammelsack. 

 

Gebühren-

pflichtig 

  

Plastikfla-

schen 

 

Plastikflaschen aus dem Haus-

haltbereich (Shampoo, Milchfla-

schen etc.) 

 

Rückgabe an 

die Verkaufs-

stellen. 

Sammlung 

mit dem  

Sammelsack. 
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 Name Beschreibung  Kosten 

  

Stahlblech 

 

Ausgespülte 

Stahlblechdosen 

(ohne Papiereti-

ketten) können 

flachgedrückt in 

die Sammelcon-

tainer entsorgt 

werden. 

 

Sammelcontainer 

siehe Plan. 

 

Gebührenfrei 

  

Aluminium 

 

Getränkedosen, 

Lebensmitteltu-

ben, Joghurtde-

ckel, Menü- und 

Backschalen, 

Haushaltsfolie, 

Tiernahrungs-

schalen, kleine 

Aluminiumteile 

und alle anderen 

Verpackungen 

mit dem Alu-

miniumrecycling-

Signet. 

 

Gemeindesammel-

stellen, 

siehe Plan. 

 

Gebührenfrei 

 

Was gehört nicht in die Aluminium-Sammlung?  

Grob-Aluminium (Pfannen, Velofelgen, Vorhangschienen) gehört in die Metallabfuhr. 

Bestandteile wie Tubendeckel, die nicht aus Aluminium sind, Kaffeekapseln aus Alumi-

nium (separate Sammelbehälter), Verbundverpackungen wie Suppen- und Saucenbeu-

tel, Butterpapiere, Getränkekartons oder Tablettenverpackungen, Spraydosen (aus 

Sicherheitsgründen). 

  

Glas 

 

Flaschen und Glä-

ser können Sie 

ausgespült, ohne 

Verschlüsse und 

getrennt nach 

Farben bei den 

Sammelstellen 

einwerfen. 

 

Gemeindesammel-

stellen 

 

Gebührenfrei 

 

 

Altkleider/ Texti-

lien/ Schuhe 

 

Intakte und sau-

bere Kleider, 

Schuhe und Tex-

tilien 

 

Textil-Strassen-

sammlungen. Zu-

sätzlich stehen an 

verschiedenen Orten 

Sammelcontainer zur 

Verfügung. 

 

Gebührenfrei 

 

 

Tierkadaver 

 

Verendete Klein-

tiere bis 50 kg 

(Hunde, Katzen, 

Vögel etc.) 

 

Abgabe bei der Ka-

daversammel-stelle 

in  

Büsserach, Indust-

riestr. 11 

 



 

 
 

5 

 

  

Weihnachtsbäu-

me 

 

Ohne Schmuck 

 

Spezialabfuhr im 

Januar. 

Siehe Abfallkalender. 

 

Gebührenfrei 

Sonderabfälle und Gifte 

Sonderabfälle sind Abfälle, welche wegen ihrer stark umweltgefährdenden Eigenschaf-

ten nicht mit dem gewöhnlichen Abfall vermischt oder über die Kanalisation entsorgt 

werden dürfen. Grundsätzlich sind die Verkaufsstellen dazu verpflichtet, Sonderabfälle 

zurückzunehmen.  

  

Batterien 

 

Rückgabe in den Verkaufsstellen 

 

Gebührenfrei 

  

Leuchtstoff-

röhren/ Energie-

sparlampen 

 

Rückgabe in den Verkaufsstellen 

 

Gebührenfrei 

 

 

Speise – und Mi-

neralöl 

 

Sammelstelle Amthausparkplatz 

 

Gebührenfrei 

  

Elektrogeräte 

 

Die Verkaufsstellen sind verpflichtet, 

entsprechend ihrem Sortiment, Geräte 

aller Marken zurückzunehmen. 

 

Gebührenfrei 

 

 

Autobatterien 

 

Rückgabe an die Verkaufsstelle 

 

Gebühren-

pflichtig 

 

 

Kühlgeräte 

 

Kostenlose Rückgabe im Fachhandel 

 

Gebührenfrei 

 

 

 

 

Medikamente, 

Farb- und Lack-

reste, Lösungs-

mittel, Pflanzen-

schutzmittel, 

Säuren, Laugen, 

Spraydosen sowie 

alle übrigen 

Chemikalien 

 

Bringen Sie bitte in Originalgebinde an 

die Verkaufsstellen zurück 

 

Gebührenfrei 

Alle 2 Jahre (in ungeraden Jahren) erfolgt eine Sammlung durch die KELSAG 
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SAMMELSTELLEN 
 

Benützungszeiten der Sammelstellen: 

- Montag bis Freitag von 7.00 Uhr – 20.00 Uhr, am Samstag bis 18.00 Uhr  

  (ausser an Feiertagen) 

- Das Deponieren von Kehricht, Sperrgut oder Sonderabfällen bei den Sammelstellen ist  

  verboten und wird mit einer Busse bis Fr. 1'000.- geahndet. 

 

 
Ort Glas Altöl Batterien Blech Kleider Bio 

 Birscenter X   X   

 Amthaus-PP X X X X X X 

 Schützenweg      X 

 Bruggmattweg X   X  X 

 Bleiholle      X 

 Schliffweg X   X  X 
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WAS KOSTET WIEVIEL? 
Alle Beiträge inkl. MwSt. 

 

Kehrichtsäcke 

Die offiziellen grauen KELSAG-Kehrichtsäcke sind mit einem 

schwarzen Aufdruck "KELSAG" versehen.  

 

Die Gebühren der KELSAG-Kehrichtsäcke sind wie folgt 

(https://KELSAG.ch/index.php/kontakt#verkaufsstellen): 

 

Volumen/  

Grösse 

Gebühr pro 

Rolle 

Zulässiges  

Füllgewicht 

Toleranz Öffnungsdurchmes-

ser 

17 Liter CHF 14.- max. 3 kg Zugband geschlossen, max. 5 cm 

35 Liter CHF 22.- max. 6 kg Zugband geschlossen, max. 5 cm 

60 Liter CHF 36.- max. 10 kg Zugband geschlossen, max. 8 cm 

110 Liter CHF 62.- max. 15 kg 
ohne Zugband, zugeschnürt mit 

beiliegendem Bändel 

 

KELSAG-Kehricht-Containermarke 

Bei 800 Liter Containern – für Industrie, Gewerbe und Mehrfamilienhäuser – ist pro Lee-

rung eine grüne Containermarke 800 Liter anzubringen 

 

Volumen/  

Grösse 
Verkaufseinheit Gebühr pro Set Zulässiges Füllgewicht 

800 Liter 
1 Set mit  

10 Marken 
CHF 460.- max. 100 kg 

 

Kleinsperrgut-Gebührenmarke 

Sperriger Abfall bis zu einer Maximalgrösse von 150 x 60 x 60 cm dürfen Sie auch dem 

Kehrichtwagen mitgeben. Dafür ist auf dem Abfall gut sichtbar eine gelbe Kleinsperrgut-

Gebührenmarke aufzukleben. 

 

Maximalgrösse Verkaufseinheit 
Gebühr pro 

Bogen 
Zulässiges Gewicht 

150x60x60 cm 
1 Bogen mit  

5 Marken 
CHF 30.- max. 15 kg 

 

 

Haushaltskunststoffe 

Sammelsack für Kunststoffe (Joghurt-Becher, Shampoo-Flaschen, Fleischverpackungen, 

Tragtaschen, Getränkekartons (Tetra Pak) etc. 

 

Volumen/  

Grösse 
Verkaufseinheit 

Gebühr pro 

Rolle 
Zulässiges Füllgewicht 

60 Liter 
1 Rolle mit 

10 Säcken 
CHF 25.50 max. 10 kg 

 


